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RS OGH 1956/3/7 7Ob105/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1956

Norm

ABGB §1001

ABGB §1428

WG Art1

Rechtssatz

Ein Wechsel - selbst wenn er nur zur Sicherstellung gegeben wurde - hat viel weiter reichende Rechtswirkungen als ein

Schuldschein, dem nur der Charakter einer Beweisurkunde zukommt.
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